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mütze vom 0 reißen. ögen die öſterreichiſchen Katholiken wie
Qus einem Uunde ſich der ſchönen und Ahrha prophetiſchen Orte be
dienen, die faſt vor einem halben Jahrhundert der große Vorkämpfer
der deutſchen Katholiken, Freiherr Emanuel etteler, Biſchof von
ainz, geſprochen:

„Während die Welt ruft „Los von Rom“, rufen wirFFFF immer herzlicher und inniger: „Verbunden mit Rom“
Und 16 mehr die auseinandergeht und zerfällt, L
beruhigender und beglückender iſt der Gedanke, daſs wir
einen Einheitspunkt IMm Primate eſ

nige praktiſche emerkungen über die Branken⸗
paſtoration.

Von Dr. ꝗ

&

akob Schmitt, päpſtl Hausprälat und Domcapitular 3u Freiburg
(Zweiter Artikel.)

Ehe wir zur ſeelſorgerlichen Behandlung der Kranken IM eigent⸗lichen und ngſten Sinne übergehen, wollen wir noch einen unbehandeln, der eine Art Vorfrage dazu bildet, zugleich aber Ahinvielfach einſchlägt, nämlich: Inwieweit ſoll ſich der Seelſorger kümmern
Um die Geſundheitsverhältniſſe des Kranken und um andere zeitlicheAngelegenheiten

Was unächſt die Geſ Undheitsverhaltaiſſ oder den an der
Krankheit des zu paſtorierenden Kranken ngeht, E ſcheint eS mir

a vor allem klar, daſs der Geiſtliche dieſen Dingen gegenüberſich nicht gleichgiltig und ignorierend oder ablehnend verhalten darfNicht nur kann eS für ſeine Paſtoration ſelbſt von Wichtig⸗eit ſein, daſs * über die Krankheit brientiert iſt, ob ſiefährlicher oder leichterer Ar iſt, ob ſie vorausſichtlich ange dauern
wird oder einen plötzlichen Tod befürchten läſst, ob ſie, beziehungs⸗weiſe die Behandlung und Pflege mit ſittlichen efahren verbunden
iſt W. ſondern, enn ?D- für die Krankheit Theilnahme zeigt,ſich freundlich nach dem Befinden erkundigt, ſo Tfreut dies den
Kranken und deſſen Angehörige, rwirbt ihm Vertrauen, bietet mancheAnknüpfungspunkte für die ſeelſorgerliche Behandlung und macht denPatienten letzterer mehr zugänglich.

Ferner kann der Geiſtliche, der ſich um das Befinden desKranken theilnahmsvoll erkundigt und annimmt, vieles nützen, beziehungsweiſe manches Schädliche verhüten. an heutige Aerzteſind In ihren Vorſchriften ſehr Ummari und etwas oberflächlich unddie Leute n hygieniſcher Mit ſehr unwiffend Es werden infolgedavon grobe lät und andere Fehler begangen, deren Verhütungbeziehungsweiſe Abſtellung der hierin erfahrene Prieſter bewirken
Vergl Pfülf Biſchof von Ketteler, Bod III S 25
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kann. Einſt kam ich Qan einem heißen Julitage 5 einer un einſamem
Berghaus wohnenden Kranken; beim Eintritt ins Zimmer prallte ich
örmlich zurück; eS war (des Backens wegen) eingeheizt und alle
Fenſter geſchloſſen ließ zunächſt die Ure ins Nebenzimmer,

die Kranke lag, ſchließen und alle Fenſter und Thüren n
öffnen und elehrte die eute, daſs friſche Luft der Kranken nicht
NUL nicht chädlich ſei (wie die Landleute oft meinen), ondern 9e⸗
radezu nothwendig. Und doch muſs man ſe hierin vorſichtig und
deutlich In ſeinen Anweiſungen ſein. Ein Geiſtlicher 0 auch das
Fenſter Im Krankenzimmer öffnen laſſen nachher ſtellte heraus,
daſs die (CUte die ganze Nacht eS offen ließen, weil's 77  der Vicear E·
ſagt habe, man ſolle die Fenſter öffne

4⁴ Aehnlich kann der rieſter
auf Reinlichhaltung des Krankenzimmers, Entfernung beziehungsweiſe
Unſchädlichmachung des Auswurfes, Staubverhütung U wirken.

Weit wichtiger noch iſt, daſs der Geiſtliche die Kranken be⸗
wahren kann vor abergläubiſchen Mitteln, Curpfuſchern, Sympathie⸗
doctoren dgl An (Ute aAben einen förmlichen Hang 3 olchen
Mitteln beziehungsweiſe Pfuſchern Natürlich meinen ſie, ſo billiger
zuzukommen, als enn ſie den vielleicht entfernt wohnenden Arzt,
der dann regelmäßig wieder kommt, holen müſſen Auch werden
Übertriebene oder ganz unwahre Schilderungen colportiert (et fama
(Creséit eundo), wie dieſer aſſerdoctor

T dgl ſo raſch geholfen
habe nd endlich iſt elnn gewiſſer Zug zum Geheimnisvollen
Abergläubiſchen im Volke nicht 3u verkennen, noch eine Art
Ungeduld Ommt, ſo daſs, wenn das Er vom Arzt verordnete as
oder Pulver nicht gleich geholfen hat, anderswo geſucht wird.
Hier kann und ird mun der Geiſtliche, enn EL von der
ache Tfährt, einſchreiten und Schaden verhüten. Sieht EV, daſs
wirklich ſündhafter Aberglaube M Spiel iſt, ſo ird L ern
und verbietend auftreten und Uunter Umſtänden erklären, daſs ſeine
Beſuche einſtellen werde (vom Verſehen abgeſehen), da
von nicht ablaſſe. Er wird ferner aufmerkſam machen, daſs manch
mal wirklich ſchädliche ittel gegeben werden. beſuchte ein
eine kranke Frau, die mir vertraulich mittheilte, ihr Schwiegervater
habe thren en bei einem Sympathiedoctor (Scharfrichter
oder Schäfer) ittel für ſie geholt ch ließ mir dieſelben zeigen
und fand emn zum nhängen beſtimmtes Säckchen, Iun welchem ern
mit confuſem Zeug und abergläubiſchen Namen beſchriebenes Papier
eingenäht war, und ein Päckchen Thee der ſich 10 unſchädlich
ſein mo  8 aber bei der u anderen Umſtänden befindlichen Frau
als Abortivmittel gewirkt haben würde Auch Iun anderen Fällen
konnte ich Kranke zum lück veranlaſſen, ittel, die für
ſie poſitiv chädlich gewirkt haben würden, vernichten. Endlich
kann S ſein, daſs ſe bei Verabreichung gan  5 harmloſer ittel
doch großer Schaden entſteht, indem die richtige Behandlung der
Krankheit verſäumt wird



Es dürfte nicht unangebracht ſein, hier auch über die Kneipp
Uren ein Wort agen erkenne ＋ daſs das Kneipp'ſche
Heilverfahren eine Berechtigung und ſchon vielen en geſtiftet hat
Dagegen glaube ich auch die Wahrnehmung nicht verſchweigen zu
en, daſs eS ehen doch ſein ſehr Bedenkliche hat, . wie eS
jetzt ielfach der Fall iſt, faſt ganz unwiſſende CUte Aus dem
ihr neipp  2  2  Bu haben und darnach ſich und anderen erum  —
curieren. Natürlich ſtellen ſie ſelbſt die Diagnoſe nach ihrem Kneipp  2  2
Buch Und was da für Arge Irrungen und Verwechslungen Unter
laufen können, habe ich ſchon bei verſchiedenen Patienten erfahren.
Sodann verſtehen Leute oft nicht, die Anwendungen richtig 3u

und Aden dann mehr als ſie nützen, umſomehr, al
gewiſſe Verordnungen oder Rathſchläge ſich ſchon bedenklich ſind,

waſchen während man Im Schweiß iſt, nach dem QAden oder
Waſchen nicht abtrocknen (Vor einigen Jahren erzählte mir
eln Geiſtlicher, daſs zwei ahre von einem Blaſenkatarrh heim
geſucht worden ſei, weil 6 nach ſeiner Kneipp'ſchen Anwendung ſich
nicht abgetrocknet hatte.) Endlich haben miur erfahrene Geiſtliche ver
ſichert und ich 0 CS der Natur der Sache nach für begründet
daſs Urch die Anwendung des genannten Verfahrens, namentlich
enn eS von oder Anderen vorgenommen wird, die Schamhaftig⸗keit Noth leidet und Gefahren leicht entſtehen können. habe leſe
Bemerkungen hergeſetzt, aufmerkſam machen, daſs der Geiſt

—

27  2 — liche auch hier manchma vor Unvorſichtigkeiten und Schaden wird
ewahren können; ſodann aber auch, QAmi ⁷ (namentli enn E
2 nhänger und für ſeine Perſon Praktikant des Kneippverfahrensiſt) ſich hüte, hier den ＋3 ſpielen wollen ein un aufden wir übrigens glei zurückkommen werden.

Kann und ſoll der Geiſtliche, wie wir eſehen aben, be⸗
züglich der Geſundheit des Kranken mancherlei Schädliches, nament
lich Curpfu  ereien erhüten, ſo legt ſich die rage nahe ſoll 6u-
den Kranken, beziehungsweiſe deſſen Angehörige, veranlaſſen oder ihnenrathen, einen Arzt 3

weiß mich von Ueberſchätzung der Mediein, namentlichder inneren Heilkunde, ziemlich frei; aber das muſs ich betonen,daſs ES manche Fälle gibt, wo eS gewiſſenlos und eine ſchwere Ver
antwortung wäre den ＋2t ni kommen 3u laſſen. In ſolchen Um
tänden muſs der Geiſtliche ſelbſtverſtändlich dazu rathen, 10 ver
en Anderſeits gibt (S Fälle von Krankheiten oder Unwohlſein,en erfahrener Mann (Sbald le da iſt ärztliche unnöthigoder ird nichts nützen. Dann wird man, falls man nicht gefragtwird, ſich paſſiv verhalten. Auf Befragen kann man ſeine Anſichtagen, Ird ſich aber Uunter Umſtänden doch hüten, poſitiv von Bei⸗
ziehung eines Arztes abzurathen. Denn einmal kann man dadurchdas Odium des Arztes auf ſich laden, da die Angehörigen des Kranken
CS gern ˙o hinſtellen, als habe der Geiſtliche ſich deſſen Herbeiholung



widerſe oder als EL nicht viel von ſeinen Kenntniſſen. So
dann könnte 10 ein uſd eine Verſchlimmerung herbeiführen, Al  8 ·
dann würde dem rieſter die Verantwortung aufgeladen. Und end
lich könnte der Kranke und ſeine Angehörigen ins Gerede ommen,
als hätten ſie Qaus Geiz keinen Arzt geru

In zweifelhaften Fällen wird man den Leuten die Wahl laſſen,
jedoch eher zur Conſultation eines Arztes inclinieren. Hat man einen
braven und uneigennützigen Arzt, ſo kann man ihm privatim die
Sache mittheilen und ſeine Meinung bren

Eine ſehr difficile Sache iſt Es, wenn man von Mädchen (be
ziehungsweiſe von deren üttern gefragt wird, ob ſie ſich einen
Arzt wenden en bei Leiden, die möglicherweiſe eine beſchämende
Unterſuchung reſpective Operation edingen. Man Tkläre ihnen ein⸗
fach daſs ſie zur Duldung olcher Unterſuchungen und Operationen
nicht ver ſind, daſs ſie aber derſelben ſich unterziehen dürfen,

ſie wollen (ogl die bezüglichen Ausführungen n der Moral)
En  lezen ſie ſich dazu, ſo en ſie nUL einem igen, reli—
giöſen und gewiſſenhaften, womögli älteren Arzt ſich anvertrauen,
oder In Anſtalten gehen, Barmherzige Schweſtern un ſolchen
en Aſſiſtenz eiſten Andernfalls dringe man darauf, daſs die
Utter oder eine ältere Verwandte bei der Unterſuchung zwar nich
zuſchaue, aber zugegen ſei Traurige Vorkommniſſe,

E die ich in ſichere
Erfahrung ebracht, beſtimmen mich, dieſen un ganz beſonders 3
etonen

Wenn nun auch der eiſtliche ſich um die Geſundheit be
ziehungsweiſe Krankheit des Kranken annehmen ürfe, o ſoll er doch
niemals ſich verleiten laſſen, den Arzt 3 pielen

Leider geſchieht das äufiger, NE vermuthen möchte.
Einmal ſind die Leute aus dem eneigt, auch Iun dieſem Punkte
ihre Zuflucht zum Prieſter 3 nehmen, fragen ihn Rath
und meinen dadurch einen Arzt erſparen können, insbeſondere,
enn ſie merken, daſs ELr chon viel bei Kranken Var und Erfahrung
beſitzt Agte mir doch einmal eine Frau, die mich der Krank  2
heit ihrer Tochter befragte, als ich ſie den Arzt les Sie önnten
auch helfen, wenn Sie nur wollten, Sie Aben doch auch ſtudiert.
Es gibt nun Prieſter, die in ihrer Gutmüthigkeit nichts abſchlagen
können und darauf hereinfallen. Namentlich ind ſo die für ihre
Perſon eine gewiſſe Heilmethode adoptiert Aben (3 infache oder
Elektro⸗Hombopathie, Kneippverfahren) und eine bezügliche Hand
apotheke beſitzen, oft nuL 3 bereit, dafür Propaganda zu machen,
auf entſprechendes Verlangen oder Auch ohne daſs en ſolches Orm
lich geäußert wurde, Mittel 3u verordnen und Unter Umſtänden die

Behandlung ſozuſagen übernehmen.
2 eS verſtößt aber nicht NUL gegen den El und die Be

ſtimmungen der Kirche, oft auch ausdrückliche Dibeeſanſtatuten,
iſt nicht nur geeignet, mit den Aerzten und weltlichen ehörden n



unangenehme Händel 3 verwickeln, ſondern iſt auch Qus anderen
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moraliſchen Gründen ſehr 3zu miſsbilligen und miſsrathen. Es
muſs doch als frevelhaft be  0  eichne werden, enn Jemand ohne E·anatomiſche, phyſiologiſche und pathologiſche Kenntniſſ

ſe, ohneden menſchlichen Leib und deſſen einzelne Organe, ihre Lage, Ver⸗
richtungen und Störungen Udier 3 aben, Krankheiten be
handeln, die Diagnoſe ſtellen und Heilmittel verordnen will Er ſetztſich offenbar der Gefahr Qus, die Geſundheit und das (ben ſeinesNächſten 3u ſchädigen Selbſt enn die Mittel, die * anwendet oder
anwenden läſst, ſich durchaus unſchädlich ſind, ſo können ſie
Unter gewiſſen Conſtellationen doch ſchädlich wirken und jedenfallsieg die Gefahr nahe,x daſs die richtige Behandlung und die wirklichangezeigten oder nöthigen Heilmittel erſäum werden, die Krankheitſich verſchlimmert und zuletzt unheilbar ird So erfuhr ich einmal
bei einem Krankenbeſuch, daſs enn 9  L Freund von mir, ein durch
Qus braver aber gutmüthiger rieſter der Patientin auf Di  An en
threr Angehörigen einen unſchädlichen Thee verordnet habe ſtellteihn arüber freundſchaftlich Zur Rede, und fragte ihn, was die
betreffende Perſon ſeiner Anſicht nach Elde Es zeigte ſich daſs 0
ganz. erkehr geurtheilt hatte Wohl ſorgte ich daſs der Arzt als
bald gerufen wurde aber war 3 pätGanz beſonders ungeziemend und gefährlich wird leſe Praxisgegenüber Frauensperſonen, namentlich jüngeren. Wie Ei da chlimmeVerſuchungen, 10 Verfehlungen eintreten können, wie ſehr dem Ver
dacht und ärgerlichem Gerede Thür und Thor geöffnet ſind, iſt EIeinzuſehen. Es ſind mir Fälle bekannt, daſs Prieſter deswegen mit
dem Strafrichter in Conflict kamen, eil der Staatsanwalt in ihrerBehandlung ern „Sittlichkeitsvergehen“ rblickt atte

Wenn nun auch nach dem Bisherigen der rieſter ſichUuten ſoll, den Arzt 3u ſpielen, 0 iſt damit doch durchaus nichtgeſagt, daſs Enr jeder Thätigkeit bezüglich der Geſundheit des von
ihm zu paſtorierenden oder anderer Kranken ſich enthalten müſſe Habenwir doch ſelbſt IM Früheren nanches hervorgehoben, was T hierinnützen kann. Ferner kann ETL den Arzt in ſeiner Thätigkeit Unter
ſtützen indem 9 deſſen Anordnungen den Leuten verſtändlich machund Miſsgriffe un ihrer Ausführung oder Anwendung verhütet. DaſseS auch ſehr wünſchenswert und heilſam ſein kann, EL nament  —lich Orten, wo der Arzt entſern ohn und der Prieſter äufigfrüher gerufen ird als der 13 bei plötzlichen Zufällen oder Un
glücksfällen die nöthigen interimiſtiſchen Anordnungen 3u treffen IimRStande iſt, wird wohl kaum bezweifelt werden. Und endlich ird
auch nicht 3 miſsbilligen ſein, enn ein Iun dieſer Brancheerfahrener Prieſter den oft ſehr unbeholfenen Landleuten bei leichteremUnwohlſein einen Rath ertheilt, Die ſie, ohne den ＋3 3 ruſen, C8hinwegbringen können, durch Schwitzen oder durch eln einfachesHausmittel. Doch ſoll CET ſich nicht aufdrängen und muſs immerhin



Vorſicht beobachten, ſchon deswegen, weil man manchmal als einen
Atarr oder als enn ſonſtiges leichtes Unwohlſein anſehen kann,
was n Wirklichkeit das erſte Sympton einer beginnenden chweren
Krankheit, des Schleim⸗ oder Nervenfiebers iſt

aſs und inwieweit der Geiſtliche ſich die Geſundheits⸗
verhältniſſe des zu paſtorierenden Kranken bekümmern ſoll, aAben
wir bisher beſprochen Es erübrigt noch die huliche rage

II
Soll der Geiſtliche gelegentlich der Krankenpaſtoration auch

auf andere zeitliche Angelegenheiten, vornehmlich ökonomiſche, Ver
mögens⸗ und ähnliche Fragen reflectieren?

) Im allgemeinen läſst ſich da agen So gewiſs und un
wieweit der Seelſorger überhaupt die zeitlichen Angelegenheiten
ſeiner Pflegebefohlenen ſich fümmern ſoll, ſo gewiſs und inſoweit
Ird e auch Kranken beziehungsweiſe deren Angehörigen gegenüber
dies thun Hängen doch Angelegenheiten ſehr oft mit der orge
für das Seelenheil zuſammen und involvieren mehr oder minder
ſchwere Pflichten; und anderſeits ſind Kranke und deren Angehörige
für bezügliche Belehrungen und Mahnungen eher zugänglich, nament
lich wenn man nicht mit der Thür ins Haus und günſtige Ge
legenheiten oder Anläſſe Abwarte und 5 benützen weiß Zu ſolchen
Angelegenheiten gehören Unordnung In der Haushaltung, Mangel

ucht und Aufſicht, ſowie der gehörigen Sparſamkeit, Kleider
Uxus, Wirtshausbeſuch, mangelhafte Verpflegung oder Verhätſchelung
der Kinder, leichtſinniges Schuldenmachen

Freilich ei Es, In ſolchen Dingen klug, mit einer gewiſſen
Zurückhaltung und erſt, nachdem man ſich das VertrauenL
Unter wägung ſowohl der mſtände als ſeiner Orte, vorangehen;
zeigen, daſs nur die Rückſicht auf den Kranken und ſeiner Angehörigen
Wohl, nicht Schwätzereien oder Herr  Ucht die Triebfeder der Mahnung
ſei; durch eine abweiſende, ſelbſt durch eine ( oder grobe Ant
DDr. ſich nicht erbittern und nicht muthlos machen laſſen, beten
und Geduld Aben Im Zweifel, ob eine bezügliche Mahnung nicht
nUL ni nützt, ondern ſchadet ird ſie 0 keine ſtrenge
Pflicht vorliegt) lieber unterlaſſen, namentlich enn 5 befürchten
ſteht, daſs dadurch die directe ſeelſorgerliche Einwirkung gehindert
oder geſchädigt werde

ne der wichtigſten und heikelſten hier einſchlägigen Fragen
iſt die, ob der Geiſtliche auf den Kranken einwirken ſoll, daſs und
In welcher Weiſe EL enn Teſtament mache Die rage läſst ſich nicht

limine abweiſen, denn eS können Fälle vorliegen, dem Kranken
die ſtricte Ver  ichtung dazu obliegt (ſei E eil ETL nNUUL auf dieſe
Weiſe ſchuldigen Schadenerſatz leiſten, verſäumte en nachholen
kann; ſei es, daſs nuLr ſo Streitigkeiten, Feindſchaften, Toceſſe

erhüten In Anderſeits kann durch Eingreifen (ſelbſt durch
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pflichtmäßiges, fOrtiori durch unberechtigtes) der Prieſter ſich Ver
dacht, Gerede, ein  aft Beeinträchtigung ſeiner Wirkſamkeit
zuziehen Darum möge von vornherein die Bemerkung verſtattet ſein:
ETL miſche ſich In dieſe Sache nicht enn und gebe keinen Rath, keine
Entſcheidung, * (C5 nicht als eine Pflicht (Ex uUstitia aut
caritate) erkennt, und NUr, enn EL die Sachlage nicht QAus
einſeitigem Bericht, ondern allſei klar rkannt hat und ſich frei
weiß von jeder Voreingenommenheit, von jedem minder lauteren
Beweggrund.

Behufs der C(Concéreten Behandlung dürfte eS von Nutzen ſein,
unterſcheiden, ob der Prieſter von Kranken über die Teſtaments⸗

ſache befragt wird oder nicht
Nehmen wir den erſten Fall N Der Kranke rag

Soll ich en Teſtament machen? atürli ird die Gegenfrage
ſtellen, was ihn dieſer rage bewege und ird dann EI
merken, ob eine Pflicht oder eine Forderung der Klugheit eS ver.
ang Gewöhnlicher aber lautet die rage Wie ſoll ich eln Q⸗
ment machen, ber meine interlaſſenſchaft beſtimmen? Da wird

dann zunächſt fragen
.) At der Kranke bezügliche Pflichten 3u erfüllen 7 In dieſem

Fall ird man dieſelben lar ſtellen, etonen und auf ihre Tfüllungdringen müſſen So kann eS ſein, daſs b Kinder aus einer
Art Abneigung Ungerechterweiſe benachtheiligt, Arnten Dienſtboten zugeringen Lohn egeben oder Urch mangelhafte Verpflegung und Cber⸗
bürdung der Geſundheit geſchadet hat, daſs ETL Arme Verwandte
beſitzt, denen ELr beizuſpringen E Caritate ver  1 iſt Nochklarer iſt die S E, EL als damnifieator oder POSSESS0T malae
Hdei eine Reſtitutionspflicht auf ſich eladen und derſelben, nachdem
EL ſie bis jetzt verſäumt, nicht nders als teſtamentariſch enügenkann wobei reilich die Art und eiſe, wie dies geſchehen kann,oft ſehr difficil iſt Natürlich kann der Seelſorger, enn EL Uum Ver
itt ung Angegangen wird, dieſelbe nicht zurückweiſen. ber äußerſteorſicht iſt nothwendig, damit ſelbſt nicht einerſeits un den CU
der Erbſchleicherei oder komme, anderſeits das Beichtſiegelnicht gefährdet werde

une Art flicht dürfte (obgleich ſehr oft dieſelbe nichtUrgieren kann) auch dann vorliegen, enn ein Kranker Iun geſundenTagen gelzig war und trotz Ueberfluſſes zeitlichem Eſt faſt nichtfür Almoſen und charitative Zwecke gegeben hat Wohl ſagt manchmal eln Solcher: ich will meinen Kindern auftragen, daſ ſie's nachmeinem Tod In meinem Namen thun ſollen Allein dieſe thun In
der Regel ni (der fällt nicht eit vom Stamm); der münd⸗
liche Auftrag gilt geſetzli nicht, ſie können nicht dazu angehaltener U

5 Findet mMan aber dae für den Kranken keinerlei Pflichtmn dieſer Hinſicht vorhanden if ˙ ird man ihm dies ſagen, Unter
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Umſtänden aber manchmal beifügen, 97 möge ſelbſt überlegen, ob nicht
eine Art Aergernis zu beſorgen ehe wenn & gewiſſen Ver
wandten, treuen Dienſtboten ni vermache. Auch kann man

ihn aufmerkſam machen, ob ETL vielleicht durch wohlthätige Legate,
Anordnung von eiligen Meſſen U für ſeine eigene (ele
thun

Selbſtverſtändlich muf hier alles Drängen Unteroleiben und
ſelbſt der Schein oder Verdacht einer gewiſſen Habſucht vermieden
werden. esha der Geiſtliche nicht, daſs e ſelbſt mit einem
ega bedacht werde (es ſei denn, 6 Iun Gewiſſensfällen eine
Vermittlung übernehmen muſs [(Sdann mit aller Vorſicht 0. —
oder daſs ELr die Leſung von geiligen Meſſen beziehungsweiſe eine
Anniverſarſtiftung beſorgen muſs) und ſei auch vorſichtig ezügli
der Aufforderung, der eigenen 2⁴ oder Wohlthätigkeitsanſtalten mn
ſeiner Pfarrei zuzuwenden. Niemals aber dränge & auf eine
Zuwendung eine ründung, die EL ſelbſt ins (ben gerufen und
für die in gewiſſem Grade haftbar iſt

rag der Kranke ſelbſt, welchem 9 we EL 3
wenden ſolle, ſo nenn ihm ver  ledene, ni bloß ocale) und
Trklärt deren Vorzüge, beziehungsweiſe was dadurch Ute erreicht
werden kann und ſoll, und ihm dann freie Wahl

Natürlich Uſs der Geiſtliche, der hierin um Rath gefragt
wird, ſelbſt, ich ſo agen darf, über das echniſche unterrichtet
ſein, muſs wiſſen, was zur Giltigkeit eines vom Kranken ſelbſt E·
ſchriebenen oder ſchreibenden Teſtaments erforderlich iſt, we gute
wecke oder Inſtitute erbfähig ſind, juriſtiſche Perſönlichkeit beſitzen

(Letztere geht bei uns dem Bonifaciusverein ab, ſo daſs
Legate an dieſen ungiltig oder mindeſtens anfechtbar ſind, wenn ſie
nicht D dem Biſchof oder Domcapitel 77 für we der inneren
Miſſion“ oder perſönlich dem Vorſtand des Bonifaciusvereines ver.
macht ſind Auch das Biſchöfliche Ordinariat hat keine Corporations⸗
Le und iſt nicht erbfähig, wohl aber der Biſchöfliche w.)

Es kann vorkommen, daſs der Kranke enn Teſtament machen
will und ſoll, aber ETL cheut ſich (3 der Geheimhaltung oder
gewiſſer Familienumſtände wegen), den btar kommen zu laſſen;
CTL ſelbſt aber iſt V ungeſchickt, eln Teſtament abzufaſſen In dieſem
Fall kann eS enn nicht beſondere Gründe dagegen prechen ein
ODPUS Caritatis ſein, enn der Prieſter ſich zuerſt vom Kranken
und beſtimmt ſagen läſst, wie über ſein zeitliches Beſitzthum ver.
ügen will, und dann enn möglichſt kurzes, infaches und klares For
mular ihm vorſchreibt, das der Kranke nuLr abzuſchreiben braucht.
Natürlich muſs man von dieſem Stillſchweigen verlangen und das
Concept nach geſchehener Abſchrift ſich zurückgeben laſſen und ver.
nichten.

Wir haben bisher den Fall Im Auge gehabt, daſs der Prieſter
vom Kranken befragt wird, ob EL ein Teſtament machen ſolle Nehmen



Dir nun den anderen Fall, daſs der Kranke hierüber vollſtändig ſchweigt.Dann iſt die rage anl Platz (natürlich nicht un leichten, vorüber⸗
gehenden Krankheiten) ob ETL eine zeitlichen Angelegenheiten In Ordnunghabe, keine Streitigkeiten eſorgen ſtehen In vielen Fällenkann auch dieſe rage unterbleiben, zumal, der Kranke kaum
CEtwa hinterlaſſen hat, bei Leuten, die in geordneten Ver
hältniſſen eben, eS ganz ſelbſtverſtändlich iſt, daſs die Kinder,
beziehungsweiſe Eltern oder Ge  1  er erben und n niemand
Anſpruch hat, und daſs eſe für die Cele des Verſtorbenen das
Nöthige oder Uebliche ſicher thun werden U.

Beſonders aufmerkſam 3u machen hat der Prieſter Grund, ein⸗
mal  . enn EL er erfahren hat, daſs dem Kranken noch Pflichtenobliegen, denen wohl kaum anders als auf teſtamentariſchem Weggenügt werden kann. Sodann bei Leuten, die ehr vermöglich, aber
zäh ſind und enn ega für wohlthätige Zwecke Verſäumtes nacholen, Aergernis verhüten kann. Auch bei alleinſtehenden Perſonen,die keine näheren, mindeſtens keine Armen Verwandten, aher ein ziem⸗liches Vermögen Aben und die oft bereit wären, für wohlthätigewe zu geben, wenn ſie nur emand aufmerkſam machenund ihnen den Weg zeigen würde, iſt eine bezügliche Bemerkung oder
Anfrage ſeitens des Prieſters wohl Aam Platz manchma eine Wohlthat nach mehrfacher Richtung.“

Es kann ſogar Fälle geben, daſs der Geiſtliche gewiſſe AhmeNaturen, die alles verſchieben, 3u einem Teſtament drängen UſsEine Kranke JUEnn eigenhändiges Teſtament gemacht, ihre Schweſterals einzige Erbin eingeſetzt, und ihr mündlich mitgetheilt, welcheWohlthätigkeitszwecke ſie zu bedenken habe Nun wurde dieſe Schweſterauch ran ch ermahnte die rſtere J., ſie möge ihr Teſtamentändern, da 10 möglicherweiſe ihre Schweſter noch vor ihr ſterbenkann. Sie wollte Es, ſchob es aAber immer auf Als der Notar geradeIM Ort war, Lieé ich ihr, dieſen kommen laſſen umſonſt,ſie wolle CS ſelbſt chreiben, ſie wieder beſſer ſei Nach zweiTagen ar zuerſt ihre Schweſter und nach Eln paar Stunden ſieſelbſt So geſchah es, daſs jene Verwandten, denen ſie Aus Lründen ihr Vermögen nicht geben , alles erhielten, und fürdie beabſichtigten we  E für heilige Meſſen für ſie und ihreweſter geſchah ni
ann der Fall vorkommen, daſs der Seelſorger vom

Kranken über enn zu machendes Teſtament nicht gefragt wird, daſs
arrangieren, daſs ihnen, während ſie noch geſund ind, gegebenenfalls den

Noch leichter und beſſer läſst ſich bei Solchen die Sache mn der Art

Rath erthei einenet thre Vermögens einer frommen Inſtitution oder Stiftung(Bonifaeiusverein, Miſſionsverein, Stiftungen für Heranbildung künftiger Prieſter)chenkweiſe überlaſſen mit der Bedingung, da thnen daraus lebenslänglichdie Zinſen oder eine beſtimmte Rente verabfolgt werde Natürlich ird der Prieſter
gerne die bezügliche Vermittlung, Einſendung des Betrages, eventuell auch Be
ſorgung der ihn adreſſierenden Rentenzahlungen übernehmen.

Linzer „Theol.⸗-prakt. Quartalſchrift 190
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aber andere, iisbeſondere Verwandte ihn angehen, den Kranken zur
Abfaſſung eines Teſtamentes (ſei eS überaQu ſei es in einer
ſtimmten Richtung) zu beſimmen. In diefenl Falle iſt große Vorſicht
nöthig. Es kann ſein, daſ Derjenige, der dieſes Verlangen E
eine Art materielle Berechtigung hat, der Kranke chuldet ihm
noch etwas, ohne daſs dies gerichtlich bewieſf werden kann; oder
-½ hat ihm geſagt Du bekommſt nach meinem 0

leſe Summe

Du darfſ QAus meinem Geldehat aber ni geſchrieben; oder:
Es kann auch ſein, daf die orge fürdir ſo viel nehmen U

ſorgnis vor Streitigkeitenda  S Seelenheil des Kranken oder die Be
und Zerwürfniſſen ihn beſtimm Möglicherweiſe hat aber ſein Geſuch
auch eigennützige, mehr oder minder verwerfliche Beweggründe; eS
kann auch vorkommen, daſs EL als Elne von Dritten vorgeſchobene
Perſ handelt Man wird alſo ſehr zurückhaltend ſein,
ſich genauer erkundigen, waru6m EL dieſS Verlangen elle,

n ‚elbſt wende W., wird nöthigenfalls215 ſich nicht an den Kranke
elte (unter Umſtänden beim Kranken elbſt) vorauch von anderer

ſichtig Erkundigungen einziehen und ii dann auf die Bitte eingehen,
C5 ſich zeigt, daſs eine Pflicht (im engeren oder weiteren Sinn)

für den Kranken vorliegt, indem man ärt, NII zeitliche inge
habe ſich der Geiſtliche nur zu kümmerN, wenn der Kranke ſelbſt ES

verlange, oder enn die orge für deſfE Seelenheil ihn dazu ver

pflichte. Um die zeitlichen Angelegenheiten des Kranken, beziehungs⸗
kann der rieſter ſich auch kümmern müſſenweiſe ſeiner Familie

enn erkennt, daſ hier Noth und ENn vorhanden iſt Gerade
bn entdeckt EL oft großes Elend,gelegentlich der Krankenpaſtorati

manchmal bei Leuten, man nicht vermuthet, die nach außen
hin nicht als Arm gelten und die ihre Noth verbergen.

Gewi kann ſoll der Prieſter hier durchAlmoſen bei⸗
pringen Und doch mo ich auch hier zu einer gewiff Vorſicht
rathen Ein guter Freund von mir (der noch nicht ange dem

war als Vicar) bemerkte bei einem Ver⸗betreffenden Ort angeſte ſeinem Weggang einenſehen, daſs da ches und egte bei
Fünfguldenſchein auf den Ti Es gieng keine Tage, als wieder
das erſehen des gleichen Kranken verlangt wurde und zwar mit dem
Beiſatze der Vicar ſolle kommen. Das Verſeh war nicht noth
wendig, aber der Fünfguldenſchein 0 gewirkt Darum ollte
beim Verſehen ſelbſt (wo nicht dringende Noth 8 anders heifcht) kein
Almoſen geben, ondern * ſchicken oder auf einen ſpäteren Beſuch
verſparen.

Wenn man ein mofEen geben will (wobei * ſelbſtverſtändlich
iſt, daſs man nöthigenfalls bei vertrauten und zuverläſſigen Leuten
über die Würdigkeit Und Bedürftigkeit der Unterſtützenden Er
kundigungen einzieht, on wird man manchmal elend angeführt) ſo
iſt C5 nicht immer das Beſte, wenn ſeine Abe In Geld ver
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abreicht. So ſonderbar es manchem klingen mag, ſo iſt 2— —5 Thatſache daſs Es, namentlich Iun abgelegenen Gegenden, noch (CUte gibt,die nit dem eld nicht umzugehen wiſſen, und für die eine
bedeutendere Geldſpende eine Verſuchung iſt, unnöthige, ſelbſt ſchädliche Usgaben 3u machen. Als ganz junger Prieſter chenkte ein  —mal einer Armen Frau mit zahlreicher Familie eine für ihre Umſtändebedeutendere Summe. Ein ſehr braver und praktiſcher Mann machtemich dann aufmerkſam, ich ſolle Iun dieſer Weiſe keine Unterſtützunggeben die Frau habe von meinem eld [Sbald Kaffee, Ucker,Backwaren U. 4 gekauft.) Von da ma ich * mir
Regel, In zweifelhaften 0  en Anweiſungen auf Brot, Mehl, 5Fleiſch,Holz zu geben und fuhr beſſer QAbei Will man dennocheld geben (und ES geht manchma gar nicht anders), ſo erkundige
man ſich nach den dringendſten Bedürfniſſen, gebe wie das eld
verwendet werden olle, und verläſſige ſich dann ſpäter, ob und wie
dies geſchehen In vielen en iſt EeS aber, wie geſagt, beſſer, die
Unterſtützung n Naturalien 3 geben, beziehungsweiſe mit dem Bäcker,etzger, Kaufmann Uu 3 prechen und ihn 3 bevollmächtigen,auf Rechnung des Geiſtlichen den betreffenden Leuten die benöthigtenund naher zu bezeichnenden Lebensmittel, auch Bettzeug dgl 3verabfolgen. Speiſen und Wein kann man ihnenhaus ſchicken oder ſie anweiſen, es dort abzuholen.

8 dem Arr.
Oft findet der Geiſtliche in ſeiner Pfarrei fromme nd wohlthätige Perſonen, die ihn hierin gerne unterſtützen, indem ſie den

Kranken beſuchen, tröſten, ihm Speiſen bereiten, in ſeiner Haushaltunghelfen für Reinlichkeit, Lüftung ſorgen, die Kinder pflegenund beaufſichtigen U Selbſt bei Jungfrauen und Frauenvornehmerer Stände braucht hie und da nur der Anregung undAnweiſung und man hat dann eine doppelte Wohlthat erwieſen: den
Kranken und den Pflegerinnen.

Dieſer Frage, ob der Geiſtliche Kranke In zeitlichen Angelegenheiten, namentlich durch Almoſen Unterſtützen ſolle, iſt diametral
entgegengeſetzt die andere Frage ob Er eſchenke vom Kranken, be
ziehungsweiſe ſeinen Angehörigen annehmen ſolle In einem früherenJahrgange dieſer Zeitſchrift (1891, S 90f.) habe ich Qusführlicher meine Anſicht entwickelt, daf und der Geiſtlicheüberhaupt keine Geſchenke annehmen ſolle, und das gilt auch bezüglichder Geſchenke von Kranken, beziehungsweiE deren AngehörigenS ſei denn QWI einzelnen Fällen eine Kleinigkeit, durch deren Annahme dem Kranken Freude macht und den Verdacht des Stolzesferne hält Sonſt nehme man, wie geſagt, Geſchenke nicht 0 ſchon

1) me andere Fraut verwendete das von einem Prieſter ihr Gewbettsbeträchtliche Almoſen Theil dazu, ihrer Tochter einen neuen Hut8 kaufen, damit dieſe „anſtändig“ beim Tanz erſcheinen nunne Andere kauftenda gerade ein Colporteur ſich einfand, wertlof Bilder viel 3u theuer U.
3*



jedem Verdacht der Habſucht auszuweichen und der Aermeren
willen, die ſich dann betrüben, daſs ſie dem rieſter ni geben
können und El mit dem Argwohn ämpfen aben, als ſeien
oder werden ſie eswegen zurückgeſetzt. Einſt ich einige Zeit
hindurch zwei Kranke zu beſuchen, die nicht eit von einander ent
ern wohnten Die eine war eine ſogenannte Be  E  Er ni im
ſ

immen Sinne), der andere enn ſehr wohlhabender, jüngerer Ehe⸗
mann beſuchte nun letzteren äufiger als erſtere, weil ſeine
Krankheit und ſein Seelenzuſtand mir dies 3u verlangen chienen
Das nahm die anima Pia übel und verſtieg ſich 5 der Bemerkung:
14, die Reichen beſucht ehen lieber Daſs ich ihr In eL üAhe
den Kopf zurechtſetzte und das Ungerechte und Liebloſe dieſer Be
merkung nachwies, kann man ſich denken Wa mir aber dabei be
Onder zuſtatten kam, war, auher dem durch Beiſpiele erhärteten
Hinweis, wie ich gerade Arme QAm meiſten beſucht habe, die rage
was ich denn vom Beſuche der Reicheren für einen Vortheil habe,
und die Aufforderung, ſie ſolle miur einmal agen, ob ich 1e auch
nuLr für einen Pfennig Wert von einem Reichen angenommen habe
Gerade dadurch war ſie vollſtändig überwieſen und bat mir dann
reumüthig ab

Dagegen iſt natürlich nichts einzuwenden, (enn der Kranke,
beziehungsweiſe deſſen Angehörige dem Geiſtlichen etwas geben für
kirchliche oder wohlthätige wecke, namentlich zuu Unterſtützung anderer
Kranken Doch muſs auch da immerhin Vorſicht beobachtet werden,
daſs nicht ein Schein von Habſucht oder Erpreſſung oder Parteilichkeit
gegenüber Solchen, die ni geben, auf den Prieſter fallen kann.

Ganz beſonders mo ich warnen, daſs der rieſter bei Ver
ehen oder Krankenbeſuchen keine Regalierung annimmt, namentlich
keine geiſtigen Getränke. Nicht nUuLl fällt auch hier die Rückſicht auf
Aermere, die keine „Aufwartung“ machen können, ins Gewicht. ind
mir doch Fälle ekannt, daſs ſich eine Maß Wein (beziehungs⸗
weiſe ein en Kirſchenwaſſer das iſt noch ſ

immer, wenn
der Geiſtliche ſolches annimmt) borgten oder erbettelten, ſie dem
beſuchenden Geiſtlichen anbieten 3 können. Mehr noch iſt 3 be
en die Gefahr für die prieſterliche Mäßigkeit. Es kam ſchon vor,
daſs Prieſter ſich bei ſolchen Gelegenheiten Ins Trinken gewöhnten,
ſo viel zu ſich nahmen, daſs man ihren angetrunkenen Zuſtand be
merkte (daſs dann auch weiteren Unziemlichkeiten und Verſuchungen
der Weg gebahnt iſt, liegt Am age), Aergernis gaben, Trinker wurden

enn mir bekannter Prieſter kam auf dieſem Wege ogar zum Abfall
vom Glauben Darum gilt hier Principiis Obsta. und das
Sicherſte iſt, ſich vollſtändig frei halten, gar keine Aufwartung und
überhaupt keine eſchente annehmen.


